
 

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV.NRW S. 
547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. 
NRW. S. 218b) hat die Universität Duisburg-Essen fol-
gende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den bilingualen Masterstudien-
gang Betriebswirtschaftslehre –Energy and Finance an der 
Universität Duisburg-Essen vom 09.05.2018 (Verkün-
dungsblatt Jg. 16, 2018S.235/ Nr. 47), zuletzt geändert 
durch fünfte Änderungsordnung vom 25.05.2020 (VBl Jg. 
18, 2020 S. 261/ Nr. 46) wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 10 Abs. 3 wird im Abschnitt „A. Pflichtbereich“ in 
Buchstabe g) das Wort „Unternehmensbewertung“ 
durch die Wörter „Internationale Rechnungslegung III: 
Bilanzierung von Unternehmensakquisitionen“ ersetzt. 
Nach dem Wort „Unternehmensaqusitionen wird eine 
Fußnote mit der Angabe „vormals Unternehmensbe-
wertung“ angefügt. 

 

2. In § 37 wird folgender neuer Abs. 4 angefügt: 

„Das Modul „Unternehmensbewertung“ wird ab dem 
Wintersemester 2020/21 durch das Modul „Internatio-
nale Rechnungslegung III: Bilanzierung von Unterneh-
mensakquisitionen“ ersetzt. Studierende, die das Mo-
dul „Unternehmensbewertung“ bereits bestanden ha-
ben, können das Modul „Internationale Rechnungsle-
gung III: Bilanzierung von Unternehmensakquisitionen“ 
nicht erneut ablegen. Studierende, die das Modul „Un-
ternehmensbewertung“ noch nicht bestanden haben, 
legen nunmehr die Prüfungsleistung im Modul „Interna-
tionale Rechnungslegung III: Bilanzierung von Unter-
nehmensakquisitionen“ ab. 

 

3. Die Anlage 1: Studienplan wird wie folgt geändert: 

a. Im Abschnitt „Pflichtbereich“ wird das Modul „Unter-
nehmensbewertung“ durch das Modul 

„Internationale Rechnungslegung III: Bilanzierung 
von Unternehmensakquisitionen“ in der dieser Ord-
nung als Anlage angefügten Fassung ersetzt.  

b. Im Abschnitt „Wahlpflichtbereich“ wird nach dem 
Modul „Taktisches Produktionsmanagement“ das 
Modul „Unternehmensbewertung“ in der dieser Ord-
nung als Anlage angefügten Fassung eingefügt. 

 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am 01.10.2020 in Kraft Sie wird im Ver-
kündungsanzeiger der Universität Duisburg-Essen – Amtli-
che Mitteilungen veröffentlicht. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 
14.07.2020. 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes o-
der des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 
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Duisburg und Essen, den 26. August 2020 

 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
Jens Andreas Meinen 
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Anlage:  
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Unternehmensbewertung  6  3. FS  WP 
Vorlesung  P  2 

   Klausur (in der Regel: 90‐120 Minuten). 
Übung  P  2 

 

  

                                                           
1 Studierende, die das Modul „Unternehmensbewertung“ bereits im Pflichtbereich abgelegt haben, können das Modul 
„Internationale Rechnungslegung III: Bilanzierung von Unternehmensakquisitionen“ im Wahlpflichtbereich ablegen. 

Studienplan für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre ‐ Energy and Finance 
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Teilnahmevoraussetzung  Prüfung 

Pflichtbereich 
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Internationale Rechnungslegung III: Bilan‐
zierung  von  Unternehmensakquisitionen 
(vormals: Unternehmensbewertung1 

6  1. FS  P 
Vorlesung  P  2 

   Klausur (in der Regel: 60‐90 Minuten). 

Übung  P  2 

Wahlpflichtbereich 
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